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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1980

Norm

ABGB §1395

Rechtssatz

Die Begünstigung des § 1395 ABGB, wonach der Schuldner bis zur Bekanntmachung des Übernehmers berechtigt ist,

dem Zedenten zu bezahlen, kommt auch dem fahrlässigen Schuldner, der den Übernehmer der Forderung bei

gehörigen Aufmerksamkeit hätte kennen müssen, zustatten.
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